
 

Gebührenbefreiung im Zusammenhang mit freiwilligem Engagement 
Die Beantragung und Ausstellung von Strafregisterbescheinigungen im Rahmen 
von freiwilligem Engagement bei einer 

• Freiwilligenorganisation, 
• spendenbegünstigten Einrichtung und 
• gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft sowie einer nach 

innerkirchlichem Recht mit Wirksamkeit für den staatlichen Bereich 

errichteten und mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Einrichtung 
ist gebühren- und abgabenfrei. Das heißt in diesen Fällen fallen weder Gebühren 

noch Bundesverwaltungsabgaben an. 
Die Gebührenbefreiung ist durch folgende Unterlagen nachzuweisen: 

• Nachweis über das Vorliegen einer begünstigten Organisation oder 
Einrichtung: 

• Bestätigung der Servicestelle für freiwilliges Engagement oder 
• Bescheid über die Feststellung der Spendenbegünstigung des 

Finanzamtes Österreich oder 
• der Eintrag der Kirche in der Liste unter gesetzlich anerkannte Kirchen 

und Religionsgesellschaften 
• Bestätigung des (zukünftigen) Arbeitgebers, dass eine freiwillige Tätigkeit 

vorliegt (samt Unterschrift und firmenmäßiger Fertigung des Arbeitgebers 

sowie Personendaten des Antragstellers) 
• Bestätigung des (zukünftigen) Arbeitgebers, dass nicht mehr als das 

Freiwilligenpauschale (1.000 Euro bzw. 3000 Euro pro Jahr) ausbezahlt wird 
(samt Unterschrift und firmenmäßiger Fertigung des Arbeitgebers sowie 

Personendaten des Antragstellers) 
Die Bestätigungen können im Original oder in Kopie vorgelegt werden. Nicht 

geeignet sind hingegen Blanko- und Pauschalbestätigungen, vorgefertigte Kopien 
oder Bestätigungen, die aus dem Internet heruntergeladen werden. Für einen 
geeigneten Nachweis müssen die Bestätigungen somit eigens für den Antragsteller 

ausgestellt worden sein (zB Adressierung an den Antragsteller durch den 
Arbeitgeber). 


